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Vorgang 

Für den bei o.g. Bauvorhaben geplanten Mitarbeiterparkplatz (Bauteil 20) und weitere Bauteile 

wurde durch unser Büro ein Baugrund- und Gründungsgutachten (Az.: 18184 be06 vom 

28.01.2019) erstellt. Im Folgenden werden die den Mitarbeiterparkplatz betreffenden Ergebnisse 

zusammenfassend dargestellt. 

 

Untergrundverhältnisse und Grundwassersituation 

Im Bereich des MA-Parkplatzes zeigt sich folgender Aufbau des Untergrundes: 

 Künstliche Auffüllungen mit Müllanteilen 

 Auelehm 

 Talkies 

 

Das zukünftige Erdplanum wird durchgehend von künstlichen Auffüllungen gebildet. Die Auffüllun-

gen reichen nach den Erkundungsergebnissen bis in Tiefen zwischen 1,90 m und 2,50 m u. GOK. 

In den Auffüllungen mit stark wechselhafter Zusammensetzung wurde ein hoher Anteil an Müll fest-

gestellt, wobei der Müllanteil zur Tiefe zunahm. Im unteren Bereich der Auffüllungen (etwa 1 m u. 

Gel.) liegt zumeist ein hoher organischer Anteil vor. Es wurde zudem ein Anteil von größeren Stei-

nen beobachtet. 
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Im Bereich des MA-Parkplatzes wurde Grundwasser (Ruhewasserstände) innerhalb der quartären 

Talbildungen nach langer Trockenperiode im Juni und Juli 2018 zwischen rd. 445,4 und 445,7 mNN 

gemessen. 

 

Der für den Nachweis der Versickerung maßgebende, mittlere höchste Grundwasserstand wird für 

den Bereich des Mittarbeiterparkplatzes anhand der erkundeten Wasserstände (hier maßgebend 

im Mittel 445,6 mNN) zzgl. eines potentiellen Anstiegs um 1 m festgelegt und ergibt sich somit zu 

446,6 mNN. 

 

Gründung des Parkplatzes 

Verkehrsflächen sind im Allgemeinen auf Boden zu gründen (Planum), der die Anforderungen nach 

ZTVE-StB 09 erfüllt bzw. der sich auf die entsprechenden Werte (Verdichtungsgrad Dpr) verdichten 

lässt und der die entsprechende Tragfähigkeit (Verformungsmodul Ev2) besitzt. Es ist zudem durch 

einen entsprechenden Aufbau eine ausreichende Frostsicherheit nach ZTVE-StB 09 und RStO 12 

zu gewährleisten. 

 

Nach den vorliegenden Planunterlagen soll der Mitarbeiterparkplatz mit Asphaltfahrbahnen und ge-

pflasterten Stellplätzen hergestellt werden. Eine Höhe für OK Fahrbahn ist derzeit nicht bekannt. 

Wir gehen von einer etwa geländegleichen Herstellung aus. Wir empfehlen eine Ausführung auf 

kombinierter Frostschutz-/Tragschicht (KFT). Nach Auskunft des Büro BHM Ingenieure ist eine Aus-

führung gemäß der Belastungsklasse Bk0,3 nach RStO 12 geplant. Nach unseren Erfahrungen ist 

eine Ausführung mindestens nach Belastungsklasse Bk1,0 zielführend, um u.a. Schäden während 

der Bauzeit durch Befahrung mit schwerem Gerät zu vermeiden. 

 

Das zukünftige Erdplanum verläuft nach den Untersuchungsergebnissen durchgehend in künstli-

chen Auffüllungen mit Müllanteilen, die entsorgungsrelevante Belastungen aufweisen. In Anlehnung 

an die ZTVE-StB ist auf dem Erdplanum ein Verformungsmodul EV2  45 MN/m² zu erreichen. Diese 

Forderung an die Tragfähigkeit des Erdplanums wird in den Auffüllungen nicht erreicht werden. Auf 

einen Bodenaustausch sollte zur Begrenzung von Entsorgungskosten verzichtet werden. Es wird 

daher eine Bodenverbesserung vorgeschlagen. Hier sind im vorliegenden Fall auch wegen des 

Müllanteils Spezialbindemittel zu verwenden, die evtl. sogar zu einer Frostbeständigkeit des Bodens 

führen, so dass die mineralischen Trag- und Frostschutzschichten ggf. reduziert werden können.  

Detaillierte Angaben zur Bodenverbesserung sind dem o.g. Bericht 18184 be06 zu entnehmen. 
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Bei der Wahl der Bodenverbesserung ist der Steinanteil, der Müllanteil und der organische Anteil in 

den Auffüllungen zu beachten. Es wird hier eine Abstimmung mit der Fachfirma vorgeschlagen. 

 

Durch die Zunahme des organischen Anteils in den Auffüllungen zur Tiefe kann hinsichtlich der 

Bodenverbesserung eine Anhebung des Parkplatzes zielführend sein. Die Möglichkeit ist planerisch 

zu prüfen. 

 

Das Baufeld wird gem. RStO 12, Bild 6 der Frosteinwirkungszone II zugewiesen. Nach der RStO 

12 und unter Berücksichtigung der Frostempfindlichkeitsklasse F3 der in Planumshöhe anstehen-

den Auffüllungen ist bei der Belastungsklasse Bk0,3 ein frostsicherer Gesamtaufbau von 55 cm (50 

cm + 5cm Frosteinwirkungszone II) vorzusehen. Für die Belastungsklasse Bk1,0 würde sich der 

erforderliche Gesamtaufbau um 10 cm (= 65 cm) erhöhen. 

 

Auf der Oberkante Frostschutz-/Tragschicht sind die in der RStO 12 je nach Ausführungsweise 

geforderten Verformungsmodule nachzuweisen. 

 

Versickerung im Bereich des Mitarbeiterparkplatzes 

Nach Angaben der BHM Ingenieure ist bei dem Mitarbeiterparkplatz in den Grünflächen zwischen 

den Parkplätzen eine Versickerung von Oberflächenwasser geplant. Eine Versickerung von Nieder-

schlagswasser setzt voraus, dass nach DWA-Arbeitsblatt A 138 der Untergrund, der für eine Versi-

ckerung vorgesehen ist, Durchlässigkeiten von kf > 1*10-6 m/s aufweist. Dies ist bei den, im Bereich 

des Mitarbeiterparkplatzes vollflächig anstehenden, Talkiesen gegeben. Bei den im Baufeld des 

Mitarbeiterparkplatzes durchgeführten Versickerungsversuchen VS 1 und VS 2 (vgl. o.g. Bericht 

18184 be06) wurde ein Durchlässigkeitsbeiwert von kf = 3,1*10-4 m/s bis 3,1*10-5 m/s ermittelt. 

 

Bei einer Versickerung ohne Vorreinigung des zu versickernden Wassers ist eine geeignete 

Oberbodenschicht anzuordnen. Die für eine Versickerung nicht geeigneten künstlichen Auffüllun-

gen und Auelehme sind auszuräumen und mit versickerungsfähigem Boden auszutauschen. 

 

Um einen breiteren Bodenaustausch zu umgehen ist zur Vermeidung einer seitlichen Versickerung 

in die dort verbleibenden künstlichen Auffüllungen die Versickerungsanlage im Bereich der Auffül-

lungen seitlich dauerhaft abzudichten. Es wird empfohlen hierfür zwischen Austauschboden und 

Auffüllungen eine geeignete Folie mit ausreichender Überlappung anzuordnen. 
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Die Vorgaben des DWA-Arbeitsblattes A 138 sind zu beachten. Die Versickerung von Nieder-

schlagswasser ist genehmigungspflichtig und in der Detailplanung mit den entsprechenden Behör-

den abzustimmen. 

 

Für die Geotechnik Aalen Sachbearbeiter: 

 

 

 

 

Dipl.- Geol. W. Höffner    Dipl.-Geol. Th. Peter 


